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überschreitet. 

Die Richtwerte liegen für reine und allgemeine Wohngebiete bei 70 dB(A) am Tag und 60 
dB(A) bei Nacht. Der Beurteilungspegel ist dabei ein Maß zur Kennzeichnung der auf einen 
Ort wirkenden Schallimmission. Er wird entsprechend der zu beachtenden Vorschriften aus 
dem für eine Quelle ermittelten, standardisierten Mittelungspegel und immissionsorts-
abhängigen Korrekturen berechnet. Als Basisdaten fließen dabei beispielsweise die 
Verkehrsmenge, die zulässigen Höchstgeschwindigkeit und der Entfernung von der Quelle in 
die Berechnung ein. Anhaltspunkte für die bestehende Lärmbelastung können sich für eine 
Ersteinschätzung aus den Lärmkarten 2017 ergeben, die vom Bayerischen Landesamt für 
Umwelt (BayLfU) auch online zur Verfügung gestellt werden (siehe 
http://www.umweltatlas.bayern.de).

Danach wird eine von der Auerfeldstraße ausgehende unzumutbare Verkehrslärmbelastung in
der für München bestehenden Lärmkartierung nicht bestätigt. Die maximalen Beurteilungs-
pegel an den Gebäuden der Auerfeldstraße liegen unter den für das jeweilige Gebiet 
maßgeblichen Richtwerten. So liegt beispielsweise der maximale Beurteilungspegel an der 
Fassade des Gebäudes Auerfeldstraße 1 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Tag) bei 
65,4 dB(A), in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr (Nacht) bei 55,5 dB(A). Lediglich im 
Abschnitt zwischen dem Knoten Franziskanerstraße und dem Zita-Zehner-Platz erreichen die 
maximalen Beurteilungspegel an einigen Gebäuden der Gebsattelstraße näherungsweise die 
dort geltenden Richtwerte.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass im Betreff genannten Abschnitt der Auerfeldstraße insb. 
aus Gründen des Lärmschutzes kein Tempolimit eingeführt werden kann.

PS. Wenden Sie sich bzgl. Ihrer Nachfrage zur technischen Realisierbarkeit eines Zebra-
streifens bitte mit eigenem Schreiben an das dafür zuständige Baureferat Abt. Straßen-
beleuchtung und Verkehrsleittechnik. Ohne die Zusage des Baureferates, dass ein 
Zebrastreifen entsprechend den baulichen bzw. technischen Regelwerken eingerichtet werden
kann, geht die Anordnung einer solchen Querungshilfe durch das Mobilitätsreferat fehl.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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